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Textliche Festsetzungen

Hinweis:

Die nachfolgenden Festsetzungen unterscheiden nach SO1 bis SO6.
Ist der Bezug vorangestellt, gelten die betreffenden Festsetzungen sodann für das benannte Teilgebiet.

Ist keine Differenzierung vorangestellt, gelten die Festsetzungen für sämtliche Teilgebiete (SO1 bis SO6)

gleichermaßen.

1. Art der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

1.0 Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Der „Einzelhandelsstandort Paderborner Straße“ umfasst einen Betriebskomplex des

Möbeleinzelhandels, bestehend aus drei einzelnen (separaten) Möbeleinzelhandelsbetrieben (SO1 bis SO3),

einer Zentralverwaltung (SO4), einem Parkhaus (SO5) sowie einer Stellplatzanlage (SO6).

1.1 Sonstiges Sondergebiet 1 (SO1)

Zweckbestimmung: großflächiger Möbeleinzelhandelsbetrieb, hier: Möbeleinrichtungshaus mit Lager und

Räumen für die Verwaltung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO)

Das Sondergebiet 1 (SO1) dient gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO

der Unterbringung baulicher und sonstiger Anlagen eines "großflächigen Möbeleinzelhandelsbetriebs".

1.1.1 Allgemein zulässig sind im Geltungsbereich des SO1 einzelhandelstypische Nutzungen.

Dazu zählen Verkaufsflächen im nachstehenden und unter Ziffer 1.7 bis 1.9 benannten Umfang, ferner

zugehörige Flächen zum Lagern der zulässigen Einzelhandelssortimente, Räume für die Verwaltung,

Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter des Betriebs.

1.1.2 Allgemein zulässig sind im Geltungsbereich des SO1 ferner Räume, die als Schank- bzw.

Speisewirtschaft, d. h. als gastronomische Einrichtung genutzt werden bis zu einer Flächengröße von maximal

1.800 m², sofern diese Nutzungen in einem engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem

großflächigen Einzelhandelsbetrieb stehen.

Als selbständige Gebäude sind Schank- und Speisewirtschaften unzulässig.

1.1.3 Allgemein zulässig sind im Geltungsbereich des SO1 ferner Räume für die Betreuung von

Kindern („Kinderland“) bis zu einer Flächengröße von maximal 1.500 m², sofern diese Nutzungen in einem

engen räumlichen Zusammenhang mit dem großflächigen Einzelhandelsbetrieb stehen.

Als selbständige Gebäude sind die entsprechenden Nutzungen unzulässig.

1.1.4 Zulässig sind im Geltungsbereich des SO1 ferner Stellplätze sowie Garagen, einschließlich der

zugehörigen Zufahrten im untergeordneten Umfang der entsprechend Ziffer 4.4 der textlichen Festsetzungen

maximal zulässigen Stellplätze.

1.1.5 Im Geltungsbereich des SO1 ist für die Summe aller Sortimente/ Teilsortimente/ Warengruppen eine

Gesamtverkaufsfläche von maximal 45.200 m² zulässig.

1.1.6 Im Geltungsbereich des SO1 sind nahversorgungsrelevante Sortimente/ Teilsortimente/ Warengruppen

entsprechend der unter Ziffer 1.7 dargelegten Zusammenstellung (Tabelle) ausgeschlossen.

1.1.7 Im Geltungsbereich des SO1 ist für die Summe aller zentrenrelevanten Sortimente/ Teilsortimente/

Warengruppen entsprechend der unter Ziffer 1.8 dargelegten Zusammenstellung (Tabelle) eine

Gesamtverkaufsfläche von maximal 7.200 m² zulässig.

Im Geltungsbereich des SO1 sind die maximal zulässigen Verkaufsflächen für die einzelnen zentrenrelevanten

Sortimente/ Teilsortimente/ Warengruppen in der unter Ziffer 1.8 dargelegten Zusammenstellung (Tabelle)

definiert.

Aufgelistete zentrenrelevante Sortimente/ Teilsortimente/ Warengruppen ohne Angabe einer Verkaufsfläche

sind ausgeschlossen.

1.1.8 Im Geltungsbereich des SO1 ist für die Summe aller nicht-zentrenrelevanten Sortimente/

Teilsortimente/ Warengruppen entsprechend der unter Ziffer 1.9 dargelegten Zusammenstellung (Tabelle)

eine Gesamtverkaufsfläche von maximal 38.000 m² zulässig.

Im Geltungsbereich des SO1 sind die maximal zulässigen Verkaufsflächen für die einzelnen

nicht-zentrenrelevanten Sortimente/ Teilsortimente/ Warengruppen in der unter Ziffer 1.9 dargelegten

Zusammenstellung (Tabelle) definiert.

Aufgelistete nicht-zentrenrelevante Sortimente/ Teilsortimente/ Warengruppen ohne Angabe einer

Verkaufsfläche sind ausgeschlossen.

1.2 Sonstiges Sondergebiet 2 (SO2) und sonstiges Sondergebiet 3 (SO3)
Zweckbestimmung: großflächiger Möbeleinzelhandelsbetrieb, hier: Möbeleinrichtungshaus mit Lager und

Räumen für die Verwaltung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO)

Die Sondergebiete 2 bzw. 3 (SO2 bzw. SO3) dienen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 11

Abs. 3 Nr. 2 BauNVO der Unterbringung baulicher und sonstiger Anlagen für jeweils einen "großflächigen

Möbeleinzelhandelsbetrieb".

1.2.1 Allgemein zulässig sind im Geltungsbereich des SO2 bzw. des SO3 einzelhandelstypische Nutzungen.

Dazu zählen Verkaufsflächen im nachstehenden und unter Ziffer 1.7 bis 1.9 benannten Umfang, ferner

zugehörige Flächen zum Lagern der zulässigen Einzelhandelssortimente, Räume für die Verwaltung,

Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter des Betriebs.

1.2.2 Allgemein zulässig sind im Geltungsbereich des SO2 bzw. des SO3 ferner Räume, die als Schank- bzw.

Speisewirtschaft, d. h. als gastronomische Einrichtung genutzt werden bis zu einer Größe von jeweils maximal

150 m², sofern diese Nutzungen in einem engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem

jeweiligen großflächigen Einzelhandelsbetrieb stehen.

Als selbständige Gebäude sind Schank- und Speisewirtschaften unzulässig.

1.2.3 Allgemein zulässig sind im Geltungsbereich des SO2 bzw. des SO3 ferner Räume für die Betreuung von

Kindern („Kinderland“) bis zu einer Flächengröße von jeweils maximal 200 m², sofern diese Nutzungen in

einem engen räumlichen Zusammenhang mit dem jeweiligen großflächigen Einzelhandelsbetrieb stehen.

Als selbständige Gebäude sind die entsprechenden Nutzungen unzulässig.

1.2.4 Zulässig sind im Geltungsbereich des SO2 bzw. des SO3 ferner Stellplätze sowie Garagen,

einschließlich der zugehörigen Zufahrten im untergeordneten Umfang der entsprechend Ziffer 4.4 der

textlichen Festsetzungen maximal zulässigen Stellplätze.

1.2.5 Im Geltungsbereich des SO2 bzw. des SO3 ist für die Summe aller Sortimente/ Teilsortimente/

Warengruppen eine Gesamtverkaufsfläche von jeweils maximal 9.330 m² zulässig.

1.2.6 Im Geltungsbereich des SO2 bzw. des SO3 sind nahversorgungsrelevante Sortimente/ Teilsortimente/

Warengruppen entsprechend der unter Ziffer 1.7 dargelegten Zusammenstellung (Tabelle) ausgeschlossen.

1.2.7 Im Geltungsbereich des SO2 bzw. des SO3 ist für die Summe aller zentrenrelevanten Sortimente/

Teilsortimente/ Warengruppen entsprechend der unter Ziffer 1.8 dargelegten Zusammenstellung (Tabelle)

eine Gesamtverkaufsfläche von jeweils maximal 930 m² zulässig.

Im Geltungsbereich des SO2 bzw. des SO3 sind die maximal zulässigen Verkaufsflächen für die einzelnen

zentrenrelevanten Sortimente/ Teilsortimente/ Warengruppen in der unter Ziffer 1.8 dargelegten

Zusammenstellung (Tabelle) definiert.

Aufgelistete zentrenrelevante Sortimente/ Teilsortimente/ Warengruppen ohne Angabe einer Verkaufsfläche

sind ausgeschlossen.

1.2.8 Im Geltungsbereich des SO2 bzw. des SO3 sind die maximal zulässigen Verkaufsflächen für die

einzelnen nicht-zentrenrelevanten Sortimente/ Teilsortimente/ Warengruppen in der unter Ziffer 1.9

dargelegten Zusammenstellung (Tabelle) definiert.

Aufgelistete nicht-zentrenrelevante Sortimente/ Teilsortimente/ Warengruppen ohne Angabe einer

Verkaufsfläche sind ausgeschlossen.

1.3 Sonstiges Sondergebiet 4 (SO4)

Zweckbestimmung: Büro- bzw. Verwaltungsgebäude, hier: Zentralverwaltung für den Betriebskomplex des

Möbeleinzelhandels am „Einzelhandelsstandort Paderborner Straße“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung

mit § 11 BauNVO)

Das Sondergebiet 4 (SO4) dient gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 11 BauNVO der

Unterbringung der Zentralverwaltung für den Betriebskomplex des Möbeleinzelhandels

am „Einzelhandelsstandort Paderborner Straße“.

1.3.1 Im Geltungsbereich des SO4 ist ein Büro- bzw. Verwaltungsgebäude einschließlich zugehöriger

baulicher und sonstiger Anlagen für den Betriebskomplex des Möbeleinzelhandels „Einzelhandelsstandort

Paderborner Straße“ - bestehend aus den Sondergebieten SO1 bis SO6 - zulässig.

1.4 Sonstiges Sondergebiet 5 (SO5)

Zweckbestimmung: Parkhaus, hier: Parkhaus für den Betriebskomplex des Möbeleinzelhandels

am „Einzelhandelsstandort Paderborner Straße“ sowie für das Stadion (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung

mit § 11 BauNVO und § 12 Abs. 6 BauNVO)

Das Sondergebiet 5 (SO5) dient gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 11 BauNVO und

§ 12 Abs. 6 BauNVO der Unterbringung eines Parkhauses für den Betriebskomplex des Möbeleinzelhandels

am „Einzelhandelsstandort Paderborner Straße“ sowie für das Stadion.

1.4.1 Im Geltungsbereich des SO5 ist ein Parkhaus, einschließlich zugehöriger baulicher und sonstiger

Anlagen für den Betriebskomplex des Möbeleinzelhandels „Einzelhandelsstandort Paderborner

Straße“ - bestehend aus den Sondergebieten SO1 bis SO6 - sowie für das Stadion zulässig.

Hinweis:

Weitergehende Bestimmungen, insbesondere zum maximal zulässigen Umfang der Stellplätze, sind unter

Ziffer 4.4 der textlichen Festsetzungen dargelegt.

1.5 Sonstiges Sondergebiet 6 (SO6)

Zweckbestimmung: Stellplatzanlage, hier: Stellplatzanlage für den Betriebskomplex des Möbeleinzelhandels

am „Einzelhandelsstandort Paderborner Straße“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 11 BauNVO und

§ 12 Abs. 6 BauNVO)

Das Sondergebiet 6 (SO6) dient gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 11 BauNVO und

§ 12 Abs. 6 BauNVO der Unterbringung einer Stellplatzanlage für den Betriebskomplex des

Möbeleinzelhandels am „Einzelhandelsstandort Paderborner Straße“.

1.5.1 Im Geltungsbereich des SO6 ist eine Stellplatzanlage, einschließlich zugehöriger baulicher und

sonstiger Anlagen für den Betriebskomplex des Möbeleinzelhandels „Einzelhandelsstandort Paderborner

Straße“ - bestehend aus den Sondergebieten SO1 bis SO6 - zulässig.

Hinweis:

Weitergehende Bestimmungen, insbesondere zum maximal zulässigen Umfang der Stellplätze, sind unter

Ziffer 4.4 der textlichen Festsetzungen dargelegt.

1.5.2 Im Geltungsbereich des SO6 ist innerhalb der überbaubaren Fläche darüber hinaus sowohl die Anlage

von offenen Vordächern als auch die Errichtung von geschlossenen Durchgängen, Vorhallen bzw. Foyers

zulässig.

Im Geltungsbereich des SO6 dürfen die vorgenannten baulichen Anlagen im Sinne von § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB

in Verbindung mit §§ 16 und 18 BauNVO eine Anlagen- bzw. Gebäudehöhe von 11,0 m nicht überschreiten.

Hinweis:

Für die Bestimmung der Gebäudehöhe sind die Festsetzungen zu den Bezugspunkten unter Ziffer 2.2

dargelegt.

1.5.3 Für den Geltungsbereich des SO1 bis  SO5 gilt die vorstehend unter Ziffer 1.5.2 getroffene Festsetzung

sinngemäß.

1.6 Sonstige Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung

1.6.1 Im Bauantragsverfahren ist die Branchenzugehörigkeit der unter Ziffer 1.7 bis 1.9 benannten

Sortimente vom Antragssteller nachzuweisen.

1.6.2 Elektrohaushaltsgeräte (sogenannte „weiße Ware“), wie Wasch- und

Geschirrspülmaschinen, Wäschetrockner, Bügelmaschinen, Kühl- und Gefrierschränke bzw. -truhen,

Elektroöfen und -herde, Dunstabzugshauben und ähnliches, ferner Spülen und Armaturen und ähnliches

dürfen über den laut Ziffer 1.8 der textlichen Festsetzungen zulässigen Umfang hinaus nur im direkten

Zusammenhang - d. h. als einbaufähige Bestandteile von Möbeln bzw. Einrichtungsgegenständen -

angeboten und verkauft werden.

1.6.3 Elektrokleingeräte dürfen nur im Umfang der laut Ziffer 1.8 der textlichen Festsetzungen benannten

Grenzen angeboten und verkauft werden.

1.6.4 Ausnahmsweise ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. SN 285 „Einzelhandelsstandort

Paderborner Straße“ eine Wohnung für Aufsichts- oder Bereitschaftspersonen bzw. für Betriebsinhaber oder

Betriebsleiter, die dem Betriebskomplex des Möbeleinzelhandels zugeordnet ist und die eine Fläche von

120 m²  nicht überschreitet, zulässig.

1.6.5 Freistehende Wohngebäude sind unzulässig.

1.6.6 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zur Eigenwerbung der auf dem betreffenden

Grundstück bzw. im jeweiligen Sondergebiet ansässigen Betriebe zulässig.

Hinweis:

Weitere Bestimmungen zu den Werbeanlagen sind unter Ziffer 4.2 sowie unter Ziffer 8.4 bis 8.9 getroffen.

1.7 Zusammenstellung der zulässigen bzw. unzulässigen nahversorgungsrelevanten Sortimente

mit Angabe der zulässigen Verkaufsfläche

(Gliederungsstruktur im Sinne des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Paderborn)

1.8 Zusammenstellung der zulässigen bzw. unzulässigen zentrenrelevanten Sortimente mit Angabe

der zulässigen Verkaufsflächen

(Gliederungsstruktur im Sinne des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Paderborn)

1.9 Zusammenstellung der zulässigen bzw. unzulässigen nicht-zentrenrelevanten Sortimente mit

Angabe der zulässigen Verkaufsfläche

(Gliederungsstruktur im Sinne des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Paderborn)

1.10 Gliederung des Gebietes nach der Art der Betriebe und Anlagen und nach deren besonderen

Bedürfnissen und Eigenarten gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO

(hier: Gliederung durch Lärm-Emissionskontingente (LEK) nach DIN 45691, 12/ 2006)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. SN 285 „Einzelhandelsstandort Paderborner Straße“ sind

Vorhaben (Betriebe und Anlagen) innerhalb der Sondergebiete SO1 bis SO6 dann zulässig, wenn deren

Geräusche die jeweils in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente (LEK) in dB nach DIN

45691, Stand 12/ 2006 der jeweiligen Teilflächen (TF) weder tags (6.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis

6.00 Uhr) überschreiten.

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. SN 285 „Einzelhandelsstandort Paderborner Straße“ ist eine

Umverteilung der durch die Betriebe und Anlagen genutzten Emissionskontingente (LEK) zulässig, wenn

nachgewiesen wird, dass der aus den festgesetzten Emissionskontingenten (LEK) resultierende bzw.

zugeordnete Planwert nicht überschritten wird.

Eine derartige Umverteilung ist durch die beteiligten Betriebe verbindlich zu vereinbaren und mittels Baulast

zu sichern.

Ein Betrieb bzw. eine Anlage ist stets zulässig, wenn der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den

maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB(A) unterschreitet (Relevanz- bzw. Kappungsgrenze).

Hinweis:

Weitergehende Festsetzungen zum Immissionsschutz sind unter Ziffer 7 dargelegt.

2. Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit §§ 16 bis

19 BauNVO

2.1 Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche sind als Bezugsfläche die jeweiligen Sondergebiete

(Teilgebiete), hier die Sondergebiete 1 bis 5 (SO1 bis SO5) zugrunde zu legen. Die Abgrenzung der jeweiligen

Sondergebiete erfolgt durch die zeichnerische Festsetzung „Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen“ im

Sinne von § 16 Abs. 5 BauNVO.

2.2 Für die im Bebauungsplan festgesetzten maximalen Gebäudehöhen nach § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO

sind die Bezugspunkte nach § 18 BauNVO:

- Oberer Bezugspunkt ist beim Flachdach die Oberkante Attika.

- Oberer Bezugspunkt bei geneigten Dachflächen ist die Oberkante Dachhaut im Bereich der Firstlinie.

- Untere Bezugshöhe ist die Oberkante Ausbauhöhe der nächstgelegenen Verkehrsflächen an der

Grenzlinie zwischen Verkehrsfläche und Baugrundstück oder Straßenbegrenzungslinie.

Verläuft die Verkehrsfläche im Bereich dieser Grenzlinie oder Straßenbegrenzungslinie nicht eben, wird

der Messpunkt zwischen dem höchsten und dem tiefsten an das Baugrundstück angrenzenden Teil der

Verkehrsfläche gemittelt.

Ausnahmsweise kann die festgesetzte Gebäudehöhe (GH) um bis zu 4,0 m durch untergeordnete Bauteile,

wie Antennen, Parabolantennen, Wetterfahnen, Masten o. ä. sowie durch Gebäudeteile, die für die Funktion

der Anlage erforderlich sind, wie Schornsteine, Aufzugsbauten, Treppenhäuser, Lüftungs- und

Belichtungsaufbauten überschritten werden.

3. Bauweise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Abweichend von § 22 Abs. 2 BauNVO sind die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten, wobei

deren Länge 50 m überschreiten kann.

4.      Flächen für Nebenanlagen sowie für Stellplätze und Garagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB in

Verbindung mit §§ 12, 14 und 21a BauNVO

4.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. SN 285 „Einzelhandelsstandort Paderborner

Straße“ sind untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck des Baugebietes

selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen, unter Berücksichtigung der nachfolgenden

Einschränkungen zulässig.

4.2 Mit Ausnahme von Zufahrten, Zugängen, Treppenanlagen, Rampen, Einfriedungen und Stützmauern

sowie mit Ausnahme von Anlagen, die der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser oder der

Ableitung von Abwasser dienen, ferner mit Ausnahme fernmeldetechnischer Nebenanlagen, sind

Nebenanlagen sowie untergeordnete Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Garagen und

überdachte Stellplätze im Sinne des § 12 BauNVO, ferner Ausstellungs-, Lager- und Arbeitsflächen auf den

nicht überbaubaren Flächen ausgeschlossen.

Auf den nicht überbaubaren Flächen sind darüber hinaus Nebenanlagen für erneuerbare Energien sowie

Werbeanlagen - mit Ausnahme der unter Ziffer 8.8 benannten Anlagen - ausgeschlossen.

4.3 Nicht überdachte Stellplätze im Sinne des § 12 BauNVO sind auf den nicht überbaubaren Flächen

zulässig.

Die nicht überdachten Stellplätze sind innerhalb der Fläche für Stellplätze zu konzentrieren.

Hinweis:

Weitergehende Bestimmungen, insbesondere Vorgaben zur Gestaltung der Stellplätze, sind unter Ziffer 6.7

und 6.9 der textlichen Festsetzungen dargelegt.

4.4 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. SN 285 „Einzelhandelsstandort Paderborner

Straße“ sind insgesamt maximal 1.430 Stellplätze zulässig.

5. Verkehrsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Im Bereich der festgesetzten Ein- und Ausfahrtszonen ist jeweils eine kombinierte Ein- und Ausfahrt in einer

Gesamtbreite von maximal 20,0 m, gemessen in Höhe der Straßenbegrenzungslinie, zulässig.

6. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

sowie

Flächen zum Anpflanzen oder mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a und Nr. 25b BauGB

6.1 Für die privaten Grünflächen a und b setzt der Bebauungsplan Nr. SN 285 „Einzelhandelsstandort

Paderborner Straße“ ein Gebot zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen fest.

Die betreffenden Grünflächen sind landschaftsgärtnerisch zu gestalten.

6.2 Für die private Grünfläche c setzt der Bebauungsplan Nr. SN 285 „Einzelhandelsstandort Paderborner

Straße“ eine Bindung für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen fest.

Die betreffende Grünfläche ist landschaftsgärtnerisch zu gestalten.

6.3 Im Geltungsbereich des SO6 sind von den im Bereich des Parkplatzes vorhandenen Bäumen

mindestens 35 Stück zu erhalten.

6.4 Zur Kompensation der Eingriffsfolgen sind im Bereich des SO4 bzw. auf den zur Straße Almeaue

gelegenen nicht überbaubaren Flächen des SO1 insgesamt 10 standortgerechte bzw. heimische Laubbäume

zu pflanzen.

Die Anpflanzungen müssen mindestens folgende Pflanzqualität erfüllen:

9 x Solitär, 4xv (4 mal verpflanzt), H = 250-300 cm, Stammdurchmesser 8-10 cm

1 x Solitärbaum, 5xv (5 mal verpflanzt), H = 400-500 cm, Stammdurchmesser 12-14 cm

6.5 Zur Kompensation der Eingriffsfolgen sind die Dachflächen der Gebäude im Bereich des SO2 und des

SO3 vollflächig mit einer dauerhaften extensiven Dachbegrünung zu versehen.

6.6 Zur Kompensation der Eingriffsfolgen müssen mindestens 40 % der Fassadenflächen des Parkhauses

im SO5 nach einer Entwicklungsphase von sieben Jahren vollflächig begrünt sein.

6.7 Zwischen öffentlichen Verkehrsflächen und Stellplätzen ist ein begrünter Randstreifen von mindestens

einem Meter Breite einzuhalten.

Der betreffende Randstreifen ist landschaftsgärtnerisch zu gestalten.

6.8 Für alle entsprechend Ziffer 6.1 bis 6.7 zu erhaltenden bzw. anzupflanzenden Gehölze sowie

Bepflanzungen gilt:

Die vorhandenen Bepflanzungen sowie alle Anpflanzungen sind auf Dauer zu unterhalten.

Abgängige Pflanzen sind in der nächstmöglichen Pflanzperiode durch gleichartige zu ersetzen.

6.9 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. SN 285 sind neu zu schaffende Stellplätze mit

versickerungsfähiger Oberflächenbefestigung sowie versickerungsfähigem Unterbau (Trag- und

Frostschutzschicht) herzustellen. Die Festsetzung gilt nicht für Stellplätze innerhalb eines Parkhauses.

6.10 Zur Kompensation der Eingriffsfolgen erfolgt der externe Ausgleich im Umfang von 4.584 m² auf der

städtischen Ausgleichsfläche Rehhagen (Flurstück 598, Flur 14, Gemarkung Elsen).

7. Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 

Umweltwirkungen/ zum Immissionsschutz gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

7.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. SN 285 „Einzelhandelsstandort Paderborner

Straße“ dürfen die Gesamtschallleistungspegel der technischen Aggregate auf den Dächern der Gebäude

folgende Werte nicht überschreiten:

- Reine Tagesnutzung:

- Geltungsbereich des SO1: Gesamtschallleistungspegel: ∑ LWAeq ≤ 104,8 dB(A)

- Geltungsbereich des SO2: Gesamtschallleistungspegel: ∑ LWAeq ≤ 95 dB(A)

- Geltungsbereich des SO3: Gesamtschallleistungspegel: ∑ LWAeq ≤ 95 dB(A)

- Nutzung während der Tages- und Nachtzeit:

- Geltungsbereich des SO1: Gesamtschallleistungspegel: ∑ LWAeq ≤ 94,8 dB(A)

- Geltungsbereich des SO2: Gesamtschallleistungspegel: ∑ LWAeq ≤ 85 dB(A)

- Geltungsbereich des SO3: Gesamtschallleistungspegel: ∑ LWAeq ≤ 85 dB(A)

Die Einhaltung der betreffenden Werte ist nachzuweisen.

Einzeltöne und sogenannte Schwebungen sind zu vermeiden.

Hinweis:

Die vorstehenden Werte sind für eine gleichmäßige Anordnung der technischen Aggregate im Dachbereich

ausgelegt.

Bei Überschreitung der oben genannten Werte sind geeignete Schalldämpfer vorzusehen.

7.2 Die Be- und Entladung der Lastkraftwagen hat im Geltungsbereich des SO1, SO2  und SO3 an Rampen

zu erfolgen, die über sogenannte Überladebrücken mit Torrandabdichtung verfügen.

8. Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 BauO NRW

8.1 Fassadengliederung

Außenfassaden von Hallenbauten sind mindestens alle 30 m deutlich vertikal zu gliedern, z. B. durch

Versätze, Glasbänder, dauerhafte Fassadenbegrünungen, Farb- oder Materialwechsel.

Abweichungen können bei einem abgestimmten architektonischen Gesamtkonzept zugelassen werden.

8.2 Fassadengestaltung

Bei der Gestaltung der Gebäudeaußenhaut sind grelle sowie glänzende Materialien und Farben,

insbesondere Signalfarben oder reflektierenden Farben, unzulässig.

Glasflächen sind grundsätzlich nicht spiegelnd zu gestalten.

8.3  Einfriedungen

Gemauerte oder betonierte Einfriedungen sind bis max. 0,60 m Höhe erlaubt. Einfriedungen aus Drahtgeflecht

und Stahl- oder Holzpfosten dürfen eine Höhe von 2,00 m nicht überschreiten.

Generell ist bei Einfriedungen von der Straßenbegrenzungslinie ein Abstand von 0,50 m einzuhalten.

8.4 Werbeanlagen

hier: Allgemeine Anforderungen

Werbeanlagen an und vor Gebäuden sind so zu gestalten, dass sie sich nach Form, Größe, Gliederung,

Material, Farbe und Anbringungsort einfügen in:

- das Erscheinungsbild der baulichen Anlagen, mit denen sie verbunden sind,

- das Erscheinungsbild der sie umgebenden baulichen Anlagen,

- das Straßen- und Platzbild.

Grundsätzlich dürfen Werbeanlagen nicht die architektonische Gliederung baulicher Anlagen bzw. die

einheitliche Gestaltung beeinträchtigen.

Die architektonische Gliederung wird durch vertikale und horizontale Elemente wie Fenster, Brüstungsbänder,

Pfeiler, Stützen, Traufen, obere Wandabschlüsse oder Gebäudekanten bestimmt und darf nicht verdeckt oder

verzerrt werden.

8.5 Werbeanlagen hier:

Größe und Ausladung von Werbeanlagen

Für die Größe und Ausladung von Werbeanlagen an Gebäuden gelten folgende Maßgaben:

- Selbstleuchtende oder hinterleuchtete Schriftzüge dürfen eine Höhe von 1,0 m nicht überschreiten.

- Selbstleuchtende oder hinterleuchtete Schriftzüge in Form von Einzelbuchstaben oder einzelnen

Symbolen dürfen eine Höhe von 2,0 m nicht überschreiten.

- Selbstleuchtende oder hinterleuchtete Flachtransparente dürfen eine Ansichtsfläche von 10,0 m² je

Werbeanlage nicht überschreiten.

- Großformatige Werbeanlagen aus Planen, Folien, Stoffen (sog. Megaposter) dürfen eine Größe von

20,00 m² nicht überschreiten.

- Sonstige Schriftzüge dürfen eine Ansichtsfläche von 30,0 m² je Werbeanlage nicht überschreiten.

- Je Stätte der Leistung ist je angefangene 10 lfd. Meter Frontlänge der Gebäude eine der o.g.

Werbeanlagen zulässig.

8.6 Werbeanlage

hier: Beleuchtung von Werbeanlagen an Gebäuden

Die Beleuchtung von Werbeanlagen muss blendfrei sein. Lauf-, Wechsel-, Blink- und Blitzlichtschaltungen und

Anlagen ähnlicher Bauart und Wirkung sind nicht zulässig. Hierzu zählen Gegenlichtanlagen, Wendeanlagen,

Leitlichtanlagen, Digitalbildanlagen, Bild- und Filmprojektionen, Laseranlagen, Spacecannon, angestrahlte

Werbeanlagen, deren Lichtfarbe und Lichtintensität wechselt sowie Werbeanlagen mit bewegtem Licht.

8.7 Werbeanlagen

hier: Anbringungsort an Gebäuden

An Gebäuden sind hinterleuchtete, selbstleuchtende und nicht selbstleuchtende, auf die Fassade

aufzubringende Schriftzüge zulässig. In die Schriftzüge dürfen Warenzeichen, Sinnbilder oder Ähnliches

einbezogen werden.

Oberhalb der Trauflinie bzw. Attika sind Werbeanlagen unzulässig.

8.8 Werbeanlagen

hier: Fahnenmasten, Standtransparente, Hinweistafeln und Pylone

Je angefangene 15,00 m Grundstücksgrenze ist zur öffentlichen Verkehrsfläche hin eine Fahne bzw. ein

Fahnenmast oder ein Standtransparent oder eine Hinweistafel oder ein Pylon zulässig.

Zur öffentlichen Verkehrsfläche der Paderborner Straße sowie der Stadionallee müssen sie einen Abstand

von 2,0 m, zu den übrigen Straßen von 1,0 m einhalten.

Fahnenmasten dürfen bei einer Entfernung von 1,0 bis 10,0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche 8,0 m Höhe

nicht überschreiten, die Fahnen sind hier bis zu einer Größe von 6,0 m² zulässig. Ab einer Entfernung von

10,0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche dürfen Fahnenmasten 12,0 m Höhe nicht überschreiten, die Fahnen

sind hier bis zu einer Größe von 9,0 m² zulässig.

Standtransparente, Pylone oder Hinweistafeln entlang der Straßen sind entweder als vertikale Elemente mit

einer Höhe von bis zu 6,0 m und einer Breite von bis zu 2,0 m oder als horizontale Elemente mit einer Höhe

von bis zu 2,0 m und einer Breite von bis zu 3,0 m zulässig.

Auskragungen in die öffentliche Verkehrsfläche sind nicht zulässig.

8.9 Werbeanlagen

hier: Sonstige Werbeanlagen

Werbung, die flächig auf Schaufenster aufgebracht wird, ist ausschließlich im Erdgeschoss zulässig, sofern

deren Gesamtfläche höchstens 50 Prozent der Schaufensterfläche beträgt.

Die Fläche von Plakatanschlägen, wie z.B. Hinweise auf Sonderangebote, sind auf diese Gesamtfläche mit

anzurechnen.

Ausnahmsweise zulässig sind großformatige Werbeanlagen aus Planen, Folien, Stoffen (sog. Megaposter)

auch über einer Größe von 30,00 m² als Verkleidung von Baugerüsten als zeitlich befristete Werbeanlagen,

längstens jedoch für die Dauer der Bauzeit.

Hinweis:

Anlagen der Außenwerbung, die die Verkehrsteilnehmer auf den freien Strecken der Bundesautobahn 33, der

Bundesstraße 1 und der Landesstraße 813 (Heinz-Nixdorf-Ring, Münsterstraße) ansprechen, sind unzulässig.

Hinweise

1. Bodenfunde

Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde (etwa Tonscherben,

Metallfunde, dunkle Bodenverfärbungen, Knochen, Fossilien) entdeckt werden, ist nach §§ 15 u. 16 des

Denkmalschutzgesetzes die Entdeckung unverzüglich der Gemeinde oder dem LWL- Archäologie für

Westfalen,  Am Stadtholz 24a, 33609 Bielefeld, Tel. 05 21 / 5 20 02 50; Fax: 05 21 / 5 20 02 39 anzuzeigen

und die Entdeckungsstätte drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten, um so eine baubegleitende

Beobachtung organisieren zu können.

Für den Bereich südlich der Paderborner Straße wurde in den 1930er Jahren ein eisenzeitlicher

Siedlungsplatz durch Grabungen dokumentiert.

Die in der nachfolgenden Plandarstellung mit einer Schraffierung gekennzeichneten Bereiche wurden

archäologisch noch nicht untersucht.

Sollten in diesem Bereich Erdarbeiten stattfinden, ist eine archäologische Untersuchung durchzuführen, deren

Kosten zu Lasten des Verursachers gehen.

2. Kampfmittelfunde

Sollten bei den Ausschachtungsarbeiten verdächtige Gegenstände oder außergewöhnliche

Bodenverfärbungen auftreten, ist die Arbeit aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen und der Staatliche

Kampfmittelräumdienst bei der Bezirksregierung in Arnsberg zu benachrichtigen.

3. Beleuchtungsanlagen

Beleuchtungsanlagen im Bereich von 40 m entlang der Bundesstraße 1 bedürfen der Zustimmung gem. § 25

StrWG des Westfälischen Straßenbauamtes.

4. Brandschutz

Für das Gebiet ist eine Löschwasserversorgung von 192 m³/h bzw. 3.200 l/min. über den Zeitraum von

mindestens zwei Stunden entsprechend dem Arbeitsblatt w 405 DVGW sicherzustellen (§ 44 (1) BauO NW)

und § 1 (2) FSHG. Sollen in dem Baugebiet Gebäude errichtet werden, die weiter als 50 m von der

öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, ist zu den Gebäuden je eine Feuerwehrzufahrt gemäß DIN 14090 zu

erstellen (§ 5 (4) BauO NW). Bei der Planung der Grundstücke ist zu berücksichtigen, dass bei

Grundstücksteilen, die weiter als 100 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, auf dem

Grundstück eine eigene Löschwasserversorgung (eigenes Hydrantennetz) auf dem Grundstück zu erstellen

ist.

Betreffend Anforderungen zum baulichen Brandschutz wie automatische Löschanlagen in den Gebäuden,

Sicherstellung von Rettungs- und Angriffswegen sowie Anforderungen an die Löschwasserversorgung auf

dem Gelände ist die Brandschutzdienststelle der Feuerwehr Paderborn im Baugenehmigungsverfahren zu

beteiligen.

5. Die DIN-Normen und Richtlinien

Die DIN-Normen, wie z.B. DIN 4109, DIN 45691, DIN 18005, der Farbkatalog RAL sowie die VDI-Richtlinie

2719  können während der Öffnungszeiten im Stadtplanungsamt eingesehen werden.

6. Niederschlagswasser

Das anfallende Niederschlagswasser von bebauten und befestigten Flächen ist in die öffentliche

Regenwasserkanalisation einzuleiten.

Notwasserwege für Extremregenereignisse sind vorzuhalten.

Rechtsgrundlagen

· Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes

vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509),

· Baunutzungsverordnung ((BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des

Gesetzes vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466),

· Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch

Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509),

· Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666),

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.12.2011 (GV. NRW. S. 685),

· Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 22.12.2011 (GV. NRW. S. 729),

jeweils in der z. Z. geltenden Fassung.

___________________________________________________________________________________

Die innerhalb der Grundstücksflächen gestrichelt dargestellten Gebäudeumrisse und die vorgeschlagenen

Grundstücksaufteilungen sind unverbindliche Vorschläge und keine Festsetzungen des Bebauungsplanes.

___________________________________________________________________________________

Die Maßgenauigkeit des Bebauungsplanes entspricht dem Veröffentlichungsmaßstab 1 : 1000.

___________________________________________________________________________________

Städtebaulicher Entwurf: Reiner Meyerhoff

Planzeichnung:              Janette Obermeier                                                                        Stand: Mai 2012
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Stadt Paderborn          Technisches Dezernat

Stadtplanungsamt

Verfahrensablauf

Kartengrundlage :  Stadtgrundkarte                                          Stand vom : Dezember 2010

Die Kartengrundlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung

vom 18.12.1990. Die städtebauliche Planung ist geometrisch eindeutig festgelegt.

                                                                                         Der Bürgermeister

                                                                                                     i. A.

Paderborn, ......................                           ...........................................................................

                                                                                        Vermessungsdirektor

_______________________________________________________________________

Für die Erarbeitung des Planentwurfs:

T e c h n i s c h e s   D e z e r n a t

Paderborn, ......................                          ............................................................................

                                                                                  Technische  Beigeordnete

S t a d t p l a n u n g s a m t

Paderborn, ......................                          ............................................................................

                                                                                                  Dipl. Ing.

_______________________________________________________________________

Der Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt hat am .................................... nach § 2 (1)

BauGB die Aufstellung dieses Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss

wurde am ......................................ortsüblich bekanntgemacht.

                                                                                         Der Bürgermeister

                                                                                                      i.V.

Paderborn, ......................                           ...........................................................................

                                                                                   Technische Beigeordnete

______________________________________________________________________

Der vom Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt am ......................................... be-

schlossene Vorentwurf des Bebauungsplanes hat mit der Begründung und dem Umwelt-

bericht gemäß § 3 Abs.1 BauGB in der Zeit vom ....................................................  bis

................................................. einschließlich öffentlich ausgelegen. Ort und Zeit der

öffentlichen Auslegung sind am .................................. ortsüblich bekanntgemacht worden

                                                                                          Der Bürgermeister

                                                                                                      i.V.

Paderborn, ......................                           ..........................................................................

                                                                                  Technische Beigeordnete

_______________________________________________________________________

Der vom Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt am ......................................... be-

schlossene Entwurf des Bebauungsplanes hat mit der Begründung und dem Umwelt-

bericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ...................................................bis

..................................................einschließlich öffentlich ausgelegen. Ort und Zeit der

öffentlichen Auslegung sind am .................................. ortsüblich bekanntgemacht worden

                                                                                         Der Bürgermeister

                                                                                                      i.V.

Paderborn, ......................                           ...........................................................................

                                                                                   Technische Beigeordnete

_______________________________________________________________________

Der Rat der Stadt hat nach § 10 (1) BauGB diesen Bebauungsplan am ..............................

als Satzung beschlossen.

Paderborn, ......................                           ...........................................................................

                                                                                   Technische Beigeordnete

........................................................           ............................................................................

           Der Bürgermeister                                                        Ratsherr

_______________________________________________________________________

Der Satzungsbeschluss dieses Bebauungsplanes ist nach § 10 (3) BauGB am

................................ ortsüblich bekanntgemacht worden. Mit der  Bekanntmachung tritt der

Bebauungsplan in Kraft.

                                                                                          Der Bürgermeister

                                                                                                     i. V.

Paderborn, ......................                           ...........................................................................

                                                                                   Technische Beigeordnete

_________________________________________________________________________

Durch diesen Bebauungsplan werden die Festsetzungen im überplanten Bereich der

Bebauungspläne  SN 189 B, SN 260 und SN 260 A außer Kraft gesetzt.

_______________________________________________________________________

M.  1 : 1000

Festsetzungen

z.B. 1,0

GH

z.B. max. 17 m

z.B. SO1

a

Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 11 BauNVO)

Sondergebiete  (siehe textliche Festsetzungen 1.0 bis 1.10)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit §§ 16 bis 19 BauNVO)

Grundflächenzahl (siehe textliche Festsetzungen Ziffer 2.1)

Gebäudehöhe, hier maximale Gebäudehöhe (siehe textliche  Festsetzungen Ziffer 2.2)

Bauweise, Baulinien und Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit §§ 22 und

23 BauNVO)

durch Baugrenzen festgelegter überbaubarer Bereich

nicht überbaubare Grundstücksflächen

abweichende Bauweise (siehe textliche Festsetzungen Ziffer 3)

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen (Aufteilung nachrichtlich)

Straßenbegrenzungslinien

Sichtdreieck

Ein- und Ausfahrtsbereiche

Ein- und Ausfahrtszonen (siehe textliche Festsetzungen Ziffer 5)

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt, Verbot zur Anlage von Zugängen und Zufahrten

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünflächen

Öffentliche Grünflächen, Zweckbestimmung: Begleitgrün an Verkehrsflächen

Private Grünflächen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzungen von Bäumen

Bindung für die Erhaltung von Bäumen

Teilflächen (siehe textliche Festsetzungen Ziffer 6)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 BauO NRW)

Dachneigung (in Grad), hier als maximal zulässiges Höchstmaß

Sonstige Planzeichen (§ 9 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Grenze des Änderungsbereiches

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen, hier Teilflächen (TF) mit unterschiedlichen

Emissionskontingenten (LEK) (§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO)

Teilflächen (TF) mit zugewiesenem Emissionskontingent (siehe textliche Festsetzungen

Ziffer 1.10)

Darstellungen zur Information

Verkehrsgrünflächen
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Bestandsangaben
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. 140,1

Wohngebäude mit Hausnummer und Geschosszahl

Wirtschafts- und Industriegebäude mit Geschosszahl

Höhenlinie

Höhenpunkt

Flurgrenze

Weitere Signaturen siehe DIN 18 702

BEBAUUNGSPLAN

SN 285

Einzelhandelsstandort

Paderborner Straße

für das Gebiet zwischen Almeaue, Stadionallee, Stedener Feld und Paderborner Straße

(Flur 1,  Gemarkung Schoß Neuhaus).
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